
83 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Ausschusses rür soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (70 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine So·zial­
versicherungs gesetz abgeändert wird (10. No­
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs-

. . gesetz). 

Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet 
neben textlichen Xnderungen Maßnahmen zur 
finanz~enen S.icherung der Pensionsversicherung, 
eine Erhöhung der Unter- und Obergrenze für 
den HiHlosenzuschuß sowie unter Bedachtnahme 
auf die Xnderungen des Preisniveaus eine Er­
höhung des für die Höhe der Ausgleichszulag.en 
maßgebenden Richtsatzes. 

Zur Bedeckung der 3. Etappe' der Renten­
reform, die seit 1. Jänner 1963 ausgezahlt wird, 
ist eine Beitragssatzerhöhung notwendig. Mit Be­
ginn der Beitragsperiode Mai 1963 sollen die 
Pensionsversicherungsbeiträge um 1/2 Proze!llt und 
mit Beginn der Beitragsperiode Jänner 1964 um 
ein weiteres 1/2 Prozent erhöht werden. 

So wie in den letzten beiden Jahren werden 
auch 1963 nur die Träger der Pensionsversiche­
rung der Arbeiter ,einen Bundesbeitrag erhalten. 
Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
und dieV;ersicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues werden ihre Abgänge aus dem vor­
handenen Reinvermögen bedecken mussen. 

Preußler. 
Berichterstatter 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 1963 soH die 
Untergrenze für die Höhe des Hilflosenzu­
schusses von bisher 30'0 Sauf 400 S . und die 
Obergrenze von 600 Sauf 800 S erhöht werden. 

In Anpassung an die Xnderungen der Lebens- . 
haltungskosten soll der für die Höhe der Aus­
gleichszulagen maßgebende Richtsatz. für Pen­
sionsberechtigte aus .eig,ener Pensionsversicherung, 
für Pensionsberechtigte auf Witwen(Witwer)pen­
sion sowie der Richtsatz für Doppelwaisen nach 
Vollendung des 24. Lebensjahres ab 1. Mai 1'963 
statt 750 S 770 S betragen. Dies steUt jedoch 
keine NeufeststJellung der Ausgleichszulage im 
Sinne des § 296 Abs. 2 dar. 

Der Ausschuß für soz'iale Verwa,ltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 9. April 
1963 beraten. Nach einer Debatte, an der sich 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Kin d I, S c h eibe n r e i f, R e ich, K u 1 h a­
ne k, Dr. Pr ade r, Ing. H ä U 5 er, Dr. Ha u­
se r und Bundesminister Pro k sc hbeteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf angenommen. 

Der Ausschuß für soziaLe Verwaltung steHt 
somit den An t rag, der Nationalrat woBe dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent­
wurf (70 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, am 9. AprH 1%3 

Rosa Weber 
Obmann 

83 der Beilagen X. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




